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Schulordnung der Einwohnergemeinde Kestenholz 
 
 
Die Gemeindeversammlung, gestützt auf § 72 Abs.1, lit. m des Volksschulgesetzes vom 
14. Sept. 1969 beschliesst: 
 
 
Präambel 
 
Gleichstellung der Geschlechter 
 
Sämtliche Bestimmungen und Funktionsbezeichnungen dieses Reglements gelten  
– unbesehen der Formulierung – in gleicher Weise für beide Geschlechter. 

 
 
§ 1  Geltungsbereich 
 
Die Schulordnung gilt für die Volksschule. 

 
§ 2  Zweck 
 
Die Schulordnung hält die Organisation der Schule fest und regelt die Zuständigkeiten 
der für die Führung der Schule verantwortlichen Behörden und Personen. 

 
§ 3  Organisation der Schule 
 
Die Schule Kestenholz ist aufgeteilt in Primarschule und Kindergarten.  
 
Der kommunalen Aufsichtsbehörde (Gemeinderat) obliegt die Strategische Führung. Die 
Schulleitung ist für die operative Führung zuständig.  
 
Die ganze Schule wird an einem Standort geführt. 
 
§ 4 Kommunale Aufsichtsbehörde (Gemeinderat) 
 
Die kommunale Aufsichtsbehörde nimmt die Aufgaben gemäss § 72 Volksschulgesetz 
wahr, soweit die Kompetenzen nicht an die Schulleitung delegiert wurden. 

 
§ 5  Schulleitung 
 
Zusätzlich zu den Aufgaben gemäss Volksschulgesetz §§ 78bis und 78ter ist die Schullei-
tung zuständig für die von der kommunalen Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben 
aus dem Volksschulgesetz: 
 
- § 8 Abs 3: Festsetzung des Ferienplans in regionaler Zusammenarbeit 
- § 37ter Abs. 3: Anhörung betreffend Anspruch auf Sonderschulung. 
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§ 6 Funktionendiagramm 
 
Im Funktionendiagramm sind die Aufgaben und Kompetenzen sämtlicher Akteurinnen 
und Akteuren der Schulführung festgehalten. Es wird von der kommunalen Aufsichtsbe-
hörde genehmigt. 
 
 

§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Schulordnung tritt nach Annahme durch die Gemeindeversammlung und nach der 
Genehmigung durch das Departement für Bildung und Kultur am 1. August 2014 in 
Kraft.  
 
Sie ersetzt alle früheren Erlasse, insbesondere die Schulordnung der Einwohnerge-
meinde Kestenholz vom 1. Januar 2010. 
 
Von der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Kestenholz beschlossen am 
26. Juni 2014. 
 
Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 
 
Sig. Arno Bürgi Sig. Marco Bürgi 
 
 
 
 
Vom Volksschulamt namens Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn 
genehmigt am 16. September 2014. 
 
Der Amtsvorsteher 
 
Andreas Walter 
 


